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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 3. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, den Zu-
tritt eines Menschen zu einem Zivilluftfahrzeug von seiner Bereitschaft abhängig zu 
machen, seine Kleidung und sein Gepäck nach § 2 kontrollieren zu lassen, und ihm im 
Falle seiner Weigerung den Zutritt zu untersagen. 

§ 3. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, den Zu-
tritt eines Menschen zu einem Zivilluftfahrzeug oder zu einem nach § 2 genannten Si-
cherheitsbereich von seiner Bereitschaft abhängig zu machen, seine Kleidung und sein 
Gepäck nach § 2 kontrollieren zu lassen, und ihm im Falle seiner Weigerung den Zutritt 
zu untersagen. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einem Men-
schen den Zutritt zu einem Zivilluftfahrzeug oder zu einem nach § 2 genannten Sicher-
heitsbereich zu untersagen, der eine Waffe, Kriegsmaterial, Munition, Schieß- oder 
Sprengmittel oder einen anderen, durch Verordnung des Bundesministers für Inneres 
verbotenen Gegenstand mit sich führt, es sei denn, es handelt sich um 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einem Men-
schen den Zutritt zu einem Zivilluftfahrzeug oder zu einem nach § 2 genannten Sicher-
heitsbereich zu untersagen, der eine Waffe, Kriegsmaterial, Munition, Schieß- oder 
Sprengmittel oder einen anderen, durch Verordnung des Bundesministers für Inneres als 
besonders gefährlich bezeichneten Gegenstand mit sich führt oder sich ein solcher in 
seinem aufgegebenen Gepäck befindet, es sei denn, es handelt sich um 

 1. eine Person, die von der obersten Zivilluftfahrtbehörde des Staates, in dem das 
Luftfahrzeug registriert ist, mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben an 
Bord des Luftfahrzeugs betraut worden ist, oder 

 1. eine Person, die von der obersten Zivilluftfahrtbehörde des Staates, in dem das 
Luftfahrzeug registriert ist, mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben an 
Bord des Luftfahrzeugs betraut worden ist, 

 2. ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Wahrnehmung dienstlicher 
Angelegenheiten. 

 2. ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Wahrnehmung dienstlicher 
Angelegenheiten oder 

  3. eine Person, der vom Sicherheitsdirektor, in dessen örtlichem Wirkungsbereich 
sich der Zivilflugplatz befindet, eine schriftliche Ausnahmegenehmigung erteilt 
wurde; diese kann öffentlich Bediensteten in Erfüllung ihrer dienstlichen Auf-
gaben oder dem Sicherheitspersonal des Flugplatzhalters, sofern diesen Perso-
nen nachweislich eine Aufgabe im Sicherheitsbereich zukommt, erteilt werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

 Beauftragung eines Flugplatzhalters 

§ 4a. Bei großen Flughäfen, das sind solche, die ein jährliches Passagieraufkom-
men von mindestens 3 Millionen Passagieren haben, ist der Bundesminister für Inneres 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
ermächtigt, den Flugplatzhalter dieses großen Flughafens mit der Durchführung der 
Sicherheitskontrollen vertraglich zu beauftragen. 

§ 5. (1) Ein Vertrag gemäß § 4 hat jedenfalls die Verpflichtung des beauftragten 
Unternehmens vorzusehen, 

§ 5. (1) Ein Vertrag gemäß § 4 oder § 4a hat jedenfalls die Verpflichtung des be-
auftragten Unternehmens vorzusehen, 

 1. Sicherheitskontrollen im Bereich mindestens eines Flugplatzes für eine Dauer  1. Sicherheitskontrollen im Bereich mindestens eines Flugplatzes für eine Dauer 
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von mindestens drei Jahren durchzuführen; von mindestens drei Jahren durchzuführen, wobei eine Weitergabe der Leis-

tungserbringung an einen Subunternehmer unzulässig ist; 
 2. bis 8. …  2. bis 8. … 
 9. jene Dienstnehmer, die Sicherheitskontrollen besorgen, zu verpflichten, jedem 

Betroffenen auf dessen Verlangen den Ausweis gemäß § 6 Abs. 3 vorzuweisen. 
 9. jene Dienstnehmer, die Sicherheitskontrollen besorgen, zu verpflichten, jedem 

Betroffenen auf dessen Verlangen den Ausweis gemäß § 6 Abs. 3 vorzuweisen; 
  10. am Ende eines jeden Quartals einen Bericht über die Qualitätskontrollmaßnah-

men und deren Ergebnisse an das Bundesministerium für Inneres vorzulegen, 
sofern der Vertrag nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen wurde. 

(2) Ein Vertrag gemäß § 4 hat jedenfalls die Verpflichtung des Bundes zur Zah-
lung eines zu vereinbarenden Entgelts vorzusehen. 

(2) Ein Vertrag gemäß § 4 oder § 4a hat jedenfalls die Verpflichtung des Bundes 
zur Vergütung nach Leistungsstunden oder nach einem Fixbetrag pro abfliegenden 
Passagier vorzusehen. 

§ 7. (1) Der Bund haftet nach Maßgabe des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 20/1949, für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den ein Dienstnehmer 
oder ein Organ eines nach § 4 beauftragten Unternehmens in Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt hat bis 
zu einem Betrag von 1.000.000 €. Der Dienstnehmer oder das Organ haftet dem Ge-
schädigten nicht. 

§ 7. (1) Der Bund haftet nach Maßgabe des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 20/1949, für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den ein Dienstnehmer 
oder ein Organ eines nach § 4 beauftragten Unternehmens oder eines nach § 4a beauf-
tragten Flugplatzhalters in Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch ein rechtswidriges 
Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt hat bis zu einem Betrag von 1.000.000 €. 
Der Dienstnehmer oder das Organ haftet dem Geschädigten nicht. 

(2) Ein nach § 4 beauftragtes Unternehmen haftet dem Bund für jede Schadener-
satzleistung nach Abs. 1. 

(2) Ein nach § 4 beauftragtes Unternehmen oder ein nach § 4a beauftragter Flug-
platzhalter haftet dem Bund für jede Schadenersatzleistung nach Abs. 1. 

(3) … (3) … 

(4) Dienstnehmer eines nach § 4 beauftragten Unternehmens haften diesem für 
Regreßleistungen nach Abs. 2, sofern sie den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht haben. Im übrigen gilt das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. 
Nr. 80/1965. 

(4) Dienstnehmer eines nach § 4 beauftragten Unternehmens oder eines nach § 4a 
beauftragten Flugplatzhalters haften diesem für Regreßleistungen nach Abs. 2, sofern 
sie den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Im übrigen gilt das 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 80/1965. 

§ 15. (1) bis (3) … § 15. (1) bis (3) … 

(4) Der Abgabenschuldner ist berechtigt, den auf den jeweiligen Anmeldungszeit-
raum entfallenden voraussichtlichen Einbehaltungsbetrag nach § 13 Abs. 2 spätestens 
am Fälligkeitstag zu entrichten. 

(4) Der Abgabenschuldner hat die Abgabe abzüglich den auf den jeweiligen An-
meldungszeitraum entfallenden voraussichtlichen Einbehaltungsbetrag nach § 13 Abs. 2 
spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

§ 20. (1) bis (1c) … § 20. (1) bis (1c) … 
 (1d) Die §§ 3 Abs. 1 und 2, 4a samt Überschrift, 5 Abs. 1 und 2, 7 Abs. 1, 2 und 4 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit XX.XX.XXXX in 
Kraft. § 15 Abs. 4 tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 
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(2) … (2) … 
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